
 

 

Korruptionsbekämpfung 2.1.9 

Korruptionsbekämpfung; 
hier: Vergabe öffentlicher Aufträge;  

Nutzung der Informationsstelle des Landes Nordrhein-Westfalen 
Anlg.:  2 

 

Das Nds. Ministerium für Inneres und Sport teilt per beigefügtem Erlass 

mit, dass das Land Nordrhein-Westfalen durch das Korruptionsbekämp-

fungsgesetz vom 16.12.2004 (s. Anlage) eine Informationsstelle eingerich-

tet hat, bei der ein Vergaberegister geführt wird. 

 

Das Register enthält Informationen öffentlicher Stellen über Vergabeaus-

schlüsse und Hinweise auf Verfehlungen. Auch Vergabestellen der Länder 

sind gem. § 8 Abs. 3 des Korruptionsbekämpfungsgesetzes zu Anfragen 

berechtigt, wenn das Auftragsvolumen mehr als 50.000 € beträgt. 

 

Bei Bedarf bitte ich um Nutzung dieser Informationsquelle. 

 
Im Auftrage 

 

gez. Gartung 

 
Universität Hannover, Postfach 60 09, 30060 Hannover 
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Universitätseinrichtungen 
gem. Verteiler 1 2 3 4 5 6 7 
 
h i e r
Umlauf in der Verwaltung 
Abdrucke für PB 1 bis PB 14 
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